
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1936/11/3 4Os788/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1936

Norm

StPO §393 Abs3

StPO §395

Rechtssatz

Voraussetzung für die Kostenbestimmung nach dem § 395 StPO ist, daß eine Kostenersatzp5icht nach dem § 393 Abs 3

StPO besteht. Durch die Übernahme der Kostenersatzp5icht in einem Vergleiche wird an sich diese Voraussetzung

nicht geschaffen.
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